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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1

BAO §119 Abs1

BAO §269 Abs1

Rechtssatz

Einerseits tri7t die Abgabenbehörde, sohin auch das Verwaltungsgericht, die P:icht zur amtswegigen Ermittlung,

andererseits die Partei die O7enlegungs- und Mitwirkungsp:icht. Beide P:ichten bestehen grundsätzlich

nebeneinander und schließen einander nicht aus. Die amtswegige Ermittlungsp:icht besteht zwar auch dann, wenn

die Partei ihre Verp:ichtungen zur O7enlegung und Mitwirkung verletzt, doch wird ihr Umfang durch solche

P:ichtverletzungen beein:usst. In dem Ausmaß, in dem die Partei zur Mitwirkung an der Wahrheits@ndung ungeachtet

ihrer Verp:ichtung hiezu nicht bereit ist, oder eine solche unterlässt, tritt die Verp:ichtung der Behörde, den

Sachverhalt nach allen Richtungen über das von ihr als erwiesen erkannte Maß hinaus zu prüfen, zurück. Die P:icht

zur amtswegigen Ermittlung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes @ndet dort ihre Grenze, wo nach Lage des

Falles nur die Partei Angaben zum Sachverhalt machen kann. Inwieweit eine solche Wechselwirkung besteht, richtet

sich nach den Umständen des Einzelfalles. Grenzen der Mitwirkungsp:icht der Partei sind die Notwendigkeit

(Erforderlichkeit), Verhältnismäßigkeit, Erfüllbarkeit und Zumutbarkeit der Mitwirkung (vgl. etwa die in Ritz, BAO6,

unter Rz 8 ff zu § 115 BAO wiedergegebene Rechtsprechung).
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